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Bürgermeistersprechstunden: 

Mo. 9.00 Uhr-12.00 Uhr und täglich 

nach telefonischer Terminvereinbarung 

07427/2518 oder 01603041836  

juergen.leichtle@zimmern-udb.de 

 

Altpapiersammlung 

des Musikvereins Zimmern u.d.B. 

Die nächste Altpapiersammlung findet am  

Samstag, 16. Januar 2021 statt 

Bitte legen Sie das Altpapier bis  

spätestens 10:00 Uhr am Straßenrand zur Abholung 

bereit, da wir bereits am Vormittag mit der Samm-

lung beginnen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

Musikverein Zimmern u.d.B. 

 

Hinweis: 

Öffentliche Festsetzung der Grundsteuer 2021 
 

I. Festsetzung der Grundsteuer 2021 

1. Für alle Steuerschuldner, bei denen seit dem Erlass der 

letzten Grundsteuerjahresbescheide keine Änderung bei 

der Steuerveranlagung eingetreten ist, wird die Grund-

steuer 2021 durch öffentliche Bekanntmachung festge-

setzt. Sie erhalten keinen neuen Steuerbescheid. Der 

Grundsteuerbetrag ergibt sich aus dem zuletzt an Sie 

ergangenen Grundsteuerbescheid (2020).  

Die Festsetzung erfolgt gemäß § 27 Abs. 3 des Grund-

steuergesetzes. 
 

2. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tag der öffentli-

chen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, 

wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Bescheid 

zugegangen wäre. Einen schriftlichen Grundsteuerbe-

scheid erhalten Sie nur, wenn sich gegenüber der letzten 

Festsetzung Änderungen ergeben haben. 
 

II. Fälligkeiten 

Wir bitten Sie, die Grundsteuer für 2021 zu den Fäl-

ligkeitsterminen (quartalsweise: 15.02., 15.05., 15.08. 

und 15.11. – Jahreszahler: am 01.07.) und mit den Be-

trägen, die sich aus dem letzten schriftlichen Grund-

steuerbescheid ergeben, an die Gemeinde Zimmern 

unter der Burg zu entrichten. 

 

 

III. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die durch die Bekanntmachung bewirkte Steuerfest-

setzung kann gem. §§ 68 ff Verwaltungsgerichtsordnung 

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist inner-

halb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntmachung 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Zim-

mern unter der Burg, Kirchstraße 5, 72369 Zimmern unter 

der Burg oder beim Landratsamt Zollernalbkreis, Hirsch-

bergstraße 29, 72336 Balingen, einzulegen. Der Wider-

spruch kann nicht damit begründet werden, dass die im 

Einheitswertbescheid oder im Grundsteuermessbescheid 

getroffenen Festsetzungen unzutreffend seien. 

Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Vollzie-

hung der Steuerfestsetzung nicht gehemmt, insbesondere 

die Erhebung der angeforderten Beträge nicht aufgehalten. 

 

IV. Auskunft 

Für Rückfragen und Auskünfte steht Ihnen das Steueramt 

beim Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal, 

Schömberg, unter Tel. 07427/9498-13 oder  

Email: steueramt@gvv-os.de zur Verfügung.  

Gemeindeverwaltung 

Zimmern unter der Burg 

 

Information zur Grundsteuer  
Die Festsetzung der Grundsteuer wird seit diesem Jahr 

öffentlich bekannt gegeben. In diesem Fall gelten die 

Festsetzungen des Grundsteuerbescheides 2020. Sofern 

sich im Jahr 2020 Änderungen bei Ihrer Grundsteuer 

ergeben haben, erhalten Sie weiterhin einen schriftli-

chen Bescheid. Sämtliche Festsetzungen wurden noch 

auf den bisherigen gesetzlichen Grundlagen erlassen. 

 

Das im November 2020 verabschiedete Landesgrund-

steuergesetz gilt erst ab dem 1. Januar 2025 als Grund-

lage für die neu zu berechnende Grundsteuer. Die 

Grundsteuerreform wird sich somit erstmals in den 

Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken.  

Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer B (letztlich für alle 

bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern nicht der 

Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) 

nach dem so genannten „modifizierten Bodenwertmodell“ 

ermittelt. Dieses basiert im Wesentlichen auf zwei Werten, 

der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Für die 

Berechnung werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt 

den Grundsteuerwert. Dieser Grundsteuerwert ist mit einer 

 

Amtliches 

http://www.zimmern-udb.de/
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Steuermesszahl (1,3 Promille) zu multiplizieren. Daraus 

ergibt sich der Steuermessbetrag, der Bemessungsgrund-

lage der Grundsteuer ist. Für überwiegend zu Wohnzwe-

cken genutzte Grundstücke wird die Steuermesszahl um ei-

nen Abschlag in Höhe von 30 Prozent gemindert, beträgt 

als 0,91 Promille. 

Der Steuermessbetrag wird, wie auch bisher, durch das Fi-

nanzamt im Grundsteuermessbescheid festgesetzt. Der 

Grundsteuermessbetrag wird, wie bisher, mit dem jeweili-

gen Hebesatz der Gemeinde/Stadt multipliziert, woraus 

sich die tatsächlich zu leistende Grundsteuer ergibt.  

 

 

 
 

Derzeit sind noch keine belastbaren Aussagen dazu mög-

lich, wie hoch die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 für die 

einzelnen Grundstücke ausfallen und welche Belastungs-

veränderungen es geben wird!  

Dazu müssen erst die Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Ja-

nuar 2022 ermittelt werden; diese werden voraussichtlich 

im Sommer 2022 vorliegen. Im Laufe des Jahres 2022 wer-

den die Grundstückseigentümer*innen von der Finanzver-

waltung zur Abgabe einer elektronischen Steuererklärung 

aufgefordert. Anschließend erlässt das Finanzamt die 

Grundsteuermessbescheide.  

Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab dem Jahr 

2025 ist neben den bodenwertgeprägten neuen Grundsteu-

ermessbeträgen der künftige im Jahr 2025 anzuwendende 

Hebesatz. Diesen kann die Gemeinde/Stadt erst ermitteln, 

wenn sie aus den Messbescheiden des Finanzamts die 

Summe der neuen Messbeträge kennt. Diese Datenbasis 

wird den Gemeinden/Städten voraussichtlich erst im Laufe 

des Jahres 2024 vollständig vorliegen. Vorher lässt sich 

nicht absehen, ob und inwieweit der Hebesatz gegenüber 

dem bisherigen Hebesatz erhöht oder ermäßigt werden 

muss, um das für 2025 angestrebte Grundsteueraufkom-

men zu erreichen. Anders ausgedrückt: Je nach der Verän-

derung der neuen Messbeträge gegenüber den bisherigen 

Messbeträgen kann bereits mit einem deutlich niedrigeren 

Hebesatz das angestrebte Aufkommen erzielt werden. An-

dererseits kann auch ein deutlich höherer Hebesatz nötig 

sein, um das Aufkommen in bisheriger Höhe zu erreichen. 

Daher können auch Beispielsberechnungen mit dem bishe-

rigen Hebesatz nicht zu belastbaren Aussagen im Hinblick 

auf die Höhe der künftigen Grundsteuer führen. 

Auch bei insgesamt angestrebter Aufkommensneutralität 

wird es allerdings zwischen Grundstücken, Grundstücksar-

ten und Lagen zu Belastungsverschiebungen kommen. 

D.h. es wird Grundstücke geben, für die ab dem Jahr 2025 

mehr Grundsteuer als bisher zu bezahlen ist und Grundstü-

cke, für die weniger als bisher zu bezahlen ist. Dies ist nach 

der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der 

die bisherige Bewertung und damit auch die Verteilung der 

Grundsteuerlast auf die Grundstücke als verfassungswidrig 

erachtet und dem Gesetzgeber eine Neuregelung aufgege-

ben wurde, die zwangsläufige Folge der Reform.  

Nähere Informationen zum Landesgrundsteuergesetz fin-

den Sie auf der Internetseite des Ministeriums für Finanzen 

Baden-Württemberg unter https://fm.baden-wuerttem-

berg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/.  

 

Hundesteuer 2021 
Die Hundesteuerbescheide für das Rechnungsjahr 2021 

werden in dieser Woche zugestellt. Dem Bescheid ist die 

Hundesteuermarke für das Jahr 2021 beigefügt. Die Hun-

desteuer wird am 15.02.2021 zur Zahlung fällig. Sofern Sie 

der Gemeinde keinen Abbuchungsauftrag erteilt haben, 

bitten wir um fristgerechte Überweisung des Steuerbetra-

ges unter Angabe des Buchungszeichens. 

 

Landesfamilienpass 
Beim Bürgermeisteramt sind die Gutscheine für 2021 zum 

Landesfamilienpass eingetroffen. 

Berechtigte Personen können ab sofort die Gutscheine 

2021 beim Bürgermeisteramt abholen. 
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Grundsteuer-
messbetrag
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Gemeinde5)
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betrag
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(Finanzamt)

Messbetrags-
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(Finanzamt)

Festsetzung und 
Erhebung 

(Gemeinde)

Die Grundsteuer in Baden-Württemberg (ab 2025)1)

1) Darstellung beschränkt auf Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke des Grundvermögens (Grundsteuer B).
2) Hauptfeststellung zum 1.1.2022 auf der Grundlage der von den Gutachterausschüssen zum 1.1.2022 zu ermittelnden Bodenrichtwerte.
3) Vom Gesetzgeber vorgegeben: Grds. 1,3 Promille. Dient das Grundstück überwiegend Wohnzwecken, 0,91 Promille.
4) Hauptveranlagung der Grundsteuermessbeträge auf den 1.1.2025.
5) Für 2025 neu festzulegen.

https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/
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Nach dem neuen Bundesmeldegesetz dürfen gem. § 50 Abs. 2 

BMG nur noch Altersjubiläen ab dem 70. Geburtstag, jeder 

fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder 

folgende Geburtstag veröffentlicht werden. 
 

Wir gratulieren und wünschen unseren Jubilarinnen 

und Jubilaren weiterhin beste Gesundheit. 
 

Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-

Württemberg: 

Bis zum 28. Februar müssen die Aufnahmeanträge für die 

nächste Auswahlrunde vorliegen 

Über die Förderlinie „Spitze auf dem Land! Technologie-

führer für Baden-Württemberg“ können innovationsstarke 

Unternehmen im Ländlichen Raum (nach dem Landesent-

wicklungsplan) eine Förderung erhalten, um neue Produkte 

oder Dienstleistungen voranzutreiben. Gemeinden mit sol-

chen Unternehmen können sich noch bis zum 28. Februar 

2021 (Ausschlussfrist !) für die aktuelle sechzehnte Aus-

wahlrunde bewerben. 

Innovationsorientierte Unternehmen sind von besonderer 

Bedeutung für den Ländlichen Raum, da sie die ausgegli-

chene Struktur Baden-Württembergs prägen und Kerne für 

Innovationen und Zukunftsfähigkeit sind. Kleine Unter-

nehmen mit weniger als 50 Beschäftigten können für ihre 

Investition bis zu 20 Prozent Zuschuss erhalten, mittlere 

Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftigten bis zu 

zehn Prozent. Der maximale Förderbetrag pro Projekt be-

trägt 400.000 Euro. Bei einem deutlich erkennbaren Bei-

trag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie kann die 

Förderung auf max. 500.000 Euro pro Projekt erhöht wer-

den. Zuwendungen unter 200.000 Euro werden nicht be-

willigt. Bezuschusst werden Unternehmensinvestitionen in 

Gebäude, Maschinen und Anlagen zur Entwicklung und 

wirtschaftlichen Nutzung neuer oder verbesserter Produkte 

und Dienstleistungen. 

Die Förderung erfolgt aus Landes- und EFRE-Mitteln. Die 

Fördermodalitäten gelten gemäß dem Operationellen Pro-

gramm EFRE 2014-2020 bzw. 2021-2027 und den diesbe-

züglichen Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvor-

schriften und Leitlinien auf EU-, nationaler und Landes-

ebene. Die Bewerbung für die Förderlinie erfolgt schrift-

lich durch Aufnahmeanträge der Gemeinden in Zusam-

menarbeit mit dem Unternehmen. Die Entscheidung über 

die Aufnahme erfolgt durch das Ministerium für Ländli-

chen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 

auf der Basis des Vorschlages eines dazu eingerichteten 

Bewertungsausschusses. 

Ansprechpartnerin im Regierungspräsidium Tübingen: 

Oberregierungsrätin Christine Braun-Nonnenmacher 

Referat 32 – Betriebswirtschaft, Agrarförderung und 

Strukturentwicklung 

Telefon: 07071 757-3327 

E-Mail: christine.braun-nonnenmacher@rpt.bwl.de 

Weitere Informationen zu „Spitze auf dem Land“: 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/la-

endlicher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/ 

 

Landratsamt für Besucher nur nach vorheriger Ter-

minvereinbarung geöffnet 

Das Landratsamt Zollernalbkreis schließt bis auf weiteres 

seine Dienststellen für den Publikumsverkehr. Der persön-

liche Kundenkontakt findet ab sofort nur noch nach vorhe-

riger Terminvereinbarung und unter Berücksichtigung 

der gängigen AHA-L-Regeln statt. Damit soll die Verbrei-

tung des Coronavirus weiter eingedämmt werden. 

Die Zulassungs- und Führerscheinstellen bleiben wäh-

rend der üblichen Werktage geöffnet. Gleiches gilt für die 

zehn Wertstoffzentren im Kreis sowie das Wertstoffzent-

rum auf der Kreismülldeponie in Hechingen.  

Die Mitarbeiter der Landkreisverwaltung sind weiterhin 

unter den bekannten Telefonnummern sowie E-Mailadres-

sen während der Dienstzeiten erreichbar.  

Für Fragen rund um das Thema Covid-19 steht das Bür-

gertelefon unter der Nummer 07433/92-1111 von Montag 

bis Donnerstag von 9-13 Uhr und 13:30 bis 15:30 Uhr so-

wie am Freitag von 9-12 Uhr zur Verfügung.  

 

Änderungen der Corona-_Verordnung zum 11.01.2021 

Mit Beschluss vom 8. Januar 2021 hat die Landesregierung 

ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maß-

nahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-

Verordnung) erneut geändert. Die Änderungen treten größ-

tenteils am 11. Januar 2021 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altersjubilare 

Neu ab 2021: 
Rentenantragstellung und Beratung künftig beim 

Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schli-

chemtal 

Ab 2021 finden die Rentenberatungstermine beim Ge-

meindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal, 

Schillerstraße 29, 72355 Schömberg statt. 

Die Rentenberatungstermine für das Jahr 2021 werden 

wie folgt terminiert: 

Dienstag, den 19. Januar 2021 

Dienstag, den 16. März 2021 

Dienstag, den 18. Mai 2021 

Dienstag, den 20. Juli 2021 

Dienstag, den 28. September 2021 

Dienstag, den 23. November 2021 

Hinweis: 

Eine Terminvereinbarung ist unbedingt notwendig. 

Diese kann beim Gemeindeverwaltungsverband Obe-

res Schlichemtal, Frau Bulach, Telefon: 07427/9498-

22, erfolgen.  

Herr Beuter, Versichertenberater der Deutschen Ren-

tenversicherung, wird an den festgelegten Tagen die 

Beratung und/oder Antragstellung übernehmen. Bitte 

beachten Sie, dass Rentenanträge maximal ein halbes 

Jahr vor Rentenbeginn gestellt werden können. 

Allgemeine Hinweise zur Rentenantragstellung sind 

auf der Homepage des Gemeindeverwaltungsverban-

des Oberes Schlichemtal www.oberes-schlichemtal.de 

eingestellt. 

Gemeindeverwaltungsverband 

Oberes Schlichemtal 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/
http://www.oberes-schlichemtal.de/
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Mikrozensus 2021 – Start in Baden-Württemberg 

Kontaktlose Teilnahme über das Internet und 

Telefon möglich 

Am 11. Januar startet der Mikrozensus 2021. Das Statisti-

sche Landesamt Baden-Württemberg bittet hierfür alle 

ausgewählten Haushalte um Unterstützung bei der Durch-

führung der größten jährlichen Haushaltserhebung in 

Deutschland. Über das ganze Jahr 2021 hinweg werden in 

mehr als 900 Gemeinden rund 55 000 in einer Stichprobe 

ausgewählte Haushalte in Baden-Württemberg zu ihren 

Lebensverhältnissen befragt. Dies sind rund ein % der ins-

gesamt rund 5,3 Millionen Haushalte im Südwesten. Das 

Statistische Landesamt wird bei der Durchführung des 

Mikrozensus durch Erhebungsbeauftragte unterstützt. 

Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine wichtige Infor-

mationsquelle zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

Menschen. Dabei geht es beispielsweise um Fragestellun-

gen in welchen Familienkonstellationen Menschen leben, 

welche Bildungsabschlüsse von der Bevölkerung erworben 

wurden oder um Belange, welche die Gesundheit der Men-

schen betreffen. 

Was ist der Mikrozensus? 

Der Mikrozensus ist eine amtliche Haushaltsbefragung bei 

jährlich einem % der Haushalte. Die Ergebnisse dienen als 

Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Ent-

scheidungen von Bund und Ländern. Sie stehen auch der 

Wissenschaft, der Presse und interessierten Bürgerinnen 

und Bürgern zur Verfügung. Über 1 000 Haushalte werden 

pro Woche befragt. Die Angaben beziehen sich dann je-

weils auf eine vorab bestimmte feste Berichtswoche. Die 

erteilten Auskünfte der Haushalte sind die Grundlage für 

Meldungen wie »Abhängigkeit der Frauen von den 

Einkünften der Angehörigen gesunken« und »Die meisten 

Zuwanderungen nach Baden-Württemberg erfolgen aus 

EU-28-Staaten«. 

Für den Mikrozensus sind dabei die Auskünfte von Men-

schen im Rentenalter, von Studierenden sowie von Er-

werbslosen genauso wichtig wie die Angaben von Ange-

stellten oder Selbstständigen. Gerade in Zeiten der Corona-

Pandemie, die wirtschaftliche und soziale Veränderungen 

auslöst, ist der Mikrozensus von Bedeutung. Die Aus-

künfte der auskunftspflichtigen Haushalte helfen, die aktu-

elle Lage der Bevölkerung in Baden-Württemberg abzubil-

den. Durch die Teilnahme am Mikrozensus tragen die 

Haushalte beispielsweise dazu bei, zu ermitteln, welche 

Auswirkungen die Pandemie selbst sowie die Maßnahmen 

zu ihrer Eindämmung auf die Erwerbstätigkeit sowie das 

Einkommen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 

in Baden-Württemberg haben. 

Neben dem Grundprogramm zur wirtschaftlichen und so-

zialen Lage der Bevölkerung sowie den seit 1968 erhobe-

nen Fragen der EU-weit durchgeführten Erhebung zur Ar-

beitsmarktbeteiligung werden seit 2020 zusätzlich Fragen 

der ebenfalls EU-weit durchgeführten Befragung zu Ein-

kommen und Lebensbedingungen (englisch: Statistics on 

Income and Living Conditions, SILC) gestellt. Ab dem 

Jahr 2021 wird das Frageprogramm des Mikrozensus um 

die ebenfalls EU-weit durchgeführte Erhebung zur Inter-

netnutzung in privaten Haushalten (IKT) ergänzt. 

Wer wird für die Erhebung ausgewählt? 

In einem mathematischen Zufallsverfahren werden zu-

nächst Gebäude bzw. Gebäudeteile gezogen. Für die Er-

mittlung der Namen der Haushalte in den Gebäuden setzt 

das Statistische Landesamt vor Ort auch Erhebungsbeauf-

tragte ein. Die Erhebungsbeauftragten können sich bei der 

Namensermittlung mittels eines Ausweises als Beauftragte 

https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2020190
https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2020190
https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2020193
https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2020193
https://www.statistik-bw.de/Presse/Pressemitteilungen/2020193
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des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg aus-

weisen. Für die zufällig ausgewählten Haushalte besteht 

Auskunftspflicht. Sie werden innerhalb von maximal fünf 

aufeinander folgenden Jahren bis zu viermal im Rahmen 

des Mikrozensus befragt. 

Wie läuft die Befragung ab? 

Ausgewählte Haushalte finden im Briefkasten ein An-

schreiben des Statistischen Landesamtes Baden-Württem-

bergs vor. Darin sind meist die Zugangsdaten für die Mel-

dung über das Internet enthalten. Alternativ wird das 

Schreiben von einem Erhebungsbeauftragten versandt oder 

eingeworfen und enthält die Bitte, mit diesem Kontakt für 

ein Interview am Telefon aufzunehmen. Aufgrund der 

Corona-Pandemie können Interviews vor Ort mit den Er-

hebungsbeauftragten, wie bis 2020 üblich, aktuell nicht 

stattfinden. Die Auskünfte können für alle Haushaltsmit-

glieder von einer volljährigen Person erteilt werden. 

Die Durchführung der Befragung mit unseren Erhebungs-

beauftragten ist für die Haushalte die einfachste und zeit-

sparendste Form der Auskunftserteilung. Alternativ haben 

diese auch die Möglichkeit, den Fragebogen via Onlinefor-

mular oder in Papierform selbst auszufüllen. Vor allem für 

Auskunftspflichtige die keinen Zugang zum Internet ha-

ben, bietet das Statistische Landesamt auch Telefoninter-

views mit Mitarbeitenden des Amtes an. 

Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheim-

haltung und dem Datenschutz und werden weder an 

Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. Nach Eingang 

und Prüfung der Daten im Statistischen Landesamt werden 

die Erhebungsmerkmale getrennt von den personenbezo-

genen Hilfsmerkmalen gespeichert. Im weiteren Verlauf 

werden die Daten anonymisiert und zu aggregierten Lan-

des- und Regionalergebnissen weiterverarbeitet. 

 

Ausschreibung 2021 

Landespreis für 

Heimatforschung 

Baden-Württemberg 

Um die beispielhaften Leistungen öffentlich zu würdigen, 

die von Bürgerinnen und Bürgern in Baden-Württemberg 

– nicht selten unter großem Aufwand an Freizeit und Geld 

– erbracht werden, hat die Landesregierung in Zusammen-

arbeit mit dem Landesaus-schuss Heimatpflege im Jahr 

1982 den Landespreis für Heimatforschung Baden-Würt-

temberg gestiftet. 

Das Land lobt hiermit den Landespreis für Heimatfor-

schung Baden-Württemberg 2021 aus. 

Preise 

Der Preis besteht aus· einem 1. Preis zu 5.000 Euro,·zwei 

2. Preisen zu je 2.500 Euro,·einem Jugendförderpreis zu 

2.500 Euro (kann ggf. geteilt werden),·einem Schülerpreis 

zu 2.500 Euro (kann ggf. geteilt werden) und· einem Preis 

„Heimatforschung digital“ zu 2.500 Euro. Zusätzlich kön-

nen Anerkennungsurkunden erteilt werden. 

Teilnahmebedingungen 

Mit dem Landespreis werden in sich geschlossene Einzel-

werke ausgezeichnet, die auf eigener Forschungsleistung 

beruhen. Die Werke dürfen nicht im Zusammenhang mit 

einer wissenschaftlichen Ausbildung bzw. einer darauf 

aufbauenden beruflichen Tätigkeit stehen. Eine Arbeit 

kann nur einmal eingereicht wer-den. Bereits ausgezeich-

nete Preisträgerinnen und Preisträger wer-den nicht mehr 

berücksichtigt. Nach dem 30. Lebensjahr können sich Ju-

gendförderpreisträger/innen sowie Schülerpreisträger/in-

nen erneut bewerben. Für den Schülerpreis können 

Arbeiten eingereicht werden, die wissenschaftlichen Krite-

rien noch nicht voll entsprechen. 

Jurierung 

Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige ehrenamt-

lich tätige Jury, die sich aus Vertretern der Stifter zusam-

mensetzt. Die Beurteilung der eingereichten Werke erfolgt 

bis Ende September 2021.Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen. 

Preisverleihung 

Die Preisverleihung wird voraussichtlich am Freitag, 19. 

November 2021, in Radolfzell stattfinden. 

Zum Wettbewerb sind einzureichen: 

➼ Bewerbungsbogen (Download unter www.landespreis-

fuer-heimatforschung.de) 

➼ ein Exemplar des Werkes Einsendungen per E-Mail 

werden nicht berücksichtigt. 

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden die 

Werke, die nicht ausgezeichnet wurden, zurückgesandt. 

Ausgewählte Werke werden dem Haus der Geschichte Ba-

den-Württemberg zur Archivierung übergeben. 

Einsendeschluss ist der 30. April 2021 (Schülerpreis: 31. 

Mai 2021) 

www.landespreis-fuer-heimatforschung.de 

Die Präsentation der Preisträgerinnen und Preisträger 

erfolgt mit freundlicher Unterstützung von Themen 

Arbeiten zu folgenden Gebieten, die in einer Verbindung 

zu Baden-Württemberg stehen, können insbesondere aus-

gezeichnet werden: 

· Orts-, Regional- und Landesgeschichte, auch im Hinblick 

   auf ein zusammenwachsendes Europa 

· Neue Heimat in Baden-Württemberg 

· Heimatmuseen, Heimatforschung 

· Natur und Naturschutz, Landschaftsschutz, Umwelt- 

   schutz 

· Entwicklung und Geschichte von Technik und Industrie 

· Denkmalschutz, Dorferneuerung, Stadterneuerung 

· Kunst und Architektur 

· Dialektforschung, Literatur, Brauchtum 

· Volksmusik, Volkstanz, Tracht 

· Bevölkerung und Minderheiten 

· Bürgerengagement, Bürgerbeteiligung 

Organisation 

Die Bewerbungsunterlagen sind zu senden an: 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Baden Württemberg 

Referat 55 

Königstraße 46 

70173 Stuttgart 

Bei Rückfragen: 

Telefon: 0711 279-3144 

E-Mail: heimatpflege@mwk.bwl.de 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.landespreis-fuer-heimatforschung.de/
http://www.landespreis-fuer-heimatforschung.de/
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Neue einheitliche kostenfreie Rufnummer für den 

Ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 

Montag-Freitag:   19 - 8 Uhr 

Samstag, Sonn- und Feiertag:   8 - 8 Uhr 

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den 

Krankenhäusern Albstadt und Balingen sind an Wochen-

enden und Feiertagen von 08.30 Uhr – 13.00 Uhr und 

15.00 Uhr – 20 Uhr. Mobile Patienten können jederzeit 

ohne Anmeldung dorthin kommen (auch in der Nacht).  

Patienten, die aus Krankheitsgründen nicht in der Lage 

sind, die Bereitschaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden 

über die 116 117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann 

zu Hause aufsucht. 

Unter der Woche ab 19.00 Uhr werden Sie vom Bereit-

schaftsarzt entweder in dessen Praxis behandelt oder bei 

Bedarf aufgesucht. 

Notruf (Feuerwehr/Notruf/Notfall):                 112 

Krankentransport               19 222 

Notdienst Augenarzt:                       116117 

Notdienst Gyn./Geburtshilfe BL:               07433/9092-0 

Notdienst Kinderarzt:                        116117 

Notdienst Hals-/Nasen-/Ohrenarzt:                         116117 

Notdienst Zahnarzt:              01805/911 690 

Giftnotrufzentrale Freiburg ………….0761/19240 

Balingen (Allgemeiner Notfalldienst) 

Zollernalbklinikum Balingen, Tübinger Straße 30, 

72336 Balingen  Sa, So und FT 08-22 Uhr 

Albstadt (Allgemeiner Notfalldienst) 

Zollernalbklinikum Albstadt, Friedrichstraße 39 

72458 Albstadt  Sa, So und FT 08-22 Uhr 

Wichtige Rufnummern für den Kindern- und Jugend-

ärztlichen Bereitschaftsdienst: 

-Albstadt, Winterlingen, Bitz, Burladingen, Jungingen und 

Straßberg 

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Reutlingen, 

Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 9.00-19.00 Uhr 

Tel. 116117 

-Balingen, Bisingen, Dautmergen, Dormettingen, Dottern-

hausen, Geislingen, Grosselfingen, Haigerloch, Hausen am 

Tann, Hechingen, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, 

Rangendingen, Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Wei-

len unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg  

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Tübingen, 

Hoppe-Seyler-Str. 1 72076 Tübingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 10.00-19.00 Uhr 

    Tel. 116117 

Bereitschaftsdienst Stadtapotheke Schömberg 

Telefon: (07427) 94750. 

Öffnungszeiten  

Mo. Di. Do. Fr.,  8.°° - 12.30 Uhr und 14.°° - 19.30 Uhr 

Mi.,                     8.°° - 12.30 Uhr, 17.30 - 18.30 Uhr 

Sa.,                      8.°° - 12.30 Uhr 

 

Notdienst: Außerhalb unserer Öffnungszeiten gilt der 

Balinger Notdienstplan 

Telefonseelsorge Neckar-Alb: 

Tag und Nacht erreichbar unter Tel.: 0800/1110111 

 

 

 

 

 

 

Neue Werte der Rentenversicherung ab 2021 

========================================= 

Zum Jahreswechsel ändern sich etliche Werte der ge-

setzlichen Rentenversicherung. Das teilt die Deutsche 

Rentenversicherung Baden-Württemberg mit.  

Die Beitragsbemessungsgrenze steigt auf 7.100 Euro (bis-

her 6.900 Euro) monatlich beziehungsweise auf 85.200 

Euro (bisher 82.800 Euro) im Jahr. Nur bis zu dieser Ver-

dienstgrenze müssen Rentenbeiträge bezahlt werden. Wer 

darüber hinaus verdient, zahlt nur bis zu dieser Grenze 

Rentenbeiträge.  

Der Beitragssatz der Rentenversicherung bleibt auch 2021 

stabil bei 18,6 Prozent.  

Wer freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung ein-

zahlt, kann 2021 jeden Betrag zwischen dem Mindestbei-

trag von monatlich 83,70 Euro und dem Höchstbeitrag von 

1320,60 Euro wählen. Für versicherungspflichtige Selbst-

ständige beträgt der Regelbeitrag ab 2021 monatlich 

611,94 Euro. Selbstständige Existenzgründer können den 

halben Regelbeitrag in Höhe von 305,97 Euro entrichten.  

Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenver-

sicherung verbleibt 2021 bei 14,6 Prozent. Allerdings 

steigt zum 1. Januar der durchschnittliche Zusatzbeitrag für 

die gesetzliche Krankenversicherung von 1,1 auf 1,3 Pro-

zent an. Das bedeutet, dass Rentnerinnen und Rentner mit 

einem geringfügig niedrigeren Rentenzahlbetrag rechnen 

müssen, da die Krankenversicherung der Rentner direkt 

von der Rente einbehalten wird.  

 

 

  

  

Verkehrsverbund naldo informiert 

Das ändert sich zum 1. Januar 2021 im naldo 

Folgende Änderungen gibt es im Verkehrsverbund naldo 

zum 1. Januar 2021: 

Tarifanpassung um durchschnittlich 2,5 Prozent 

Zum 1. Januar 2021 wird der naldo-Tarif um durchschnitt-

lich 2,5 Prozent erhöht. Dank der Rettungsschirme von 

Bund und Land sowie der zum 1. Juli 2020 beschlossenen 

Absenkung der Mehrwertsteuer, die naldo aus vertriebs-

technischen Gründen nicht unmittelbar an seine Fahrgäste 

weitergeben konnte, ist die Tarifanpassung für 2021 nied-

riger als normal angesetzt worden. Die Tarifanpassung 

trägt dazu bei, dass die Verkehrsunternehmen im naldo 

weiterhin wirtschaftlich bestehen können. Trotz der Fahr-

gastrückgänge im 2. Quartal und des aktuell landesweiten 

Corona-Shut-Downs fahren die Bus- und Bahnunterneh-

men seit Monaten das reguläre Fahrplan- und Platzange-

bot. Speziell im Schulverkehr setzen Städte und Land-

kreise zusätzliche Verstärkerbusse ein, damit die Nachfra-

gespitzen entzerrt werden. 

Alle wichtigen Informationen zum aktuellen naldo-Tarif 

sind im neuen naldo-Tarifprospekt zusammengefasst. Die-

ser wird ab Ende Dezember 2020 bei den naldo-Verkaufs-

stellen, bei den Verkehrsunternehmen, bei den Städten und 

Gemeinden sowie bei den Landratsämtern erhältlich sein. 

Auch die homepage www.naldo.de gibt über alle Neuerun-

gen Auskunft, zudem stehen die Kundenberaterinnen der 

naldo-Hotline: 0 74 71/ 93 01 96 96 bis einschl. Mittwoch, 

Verschiedenes 
Bereitschaftsdienste 
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23. Dezember 2020, 16:00 Uhr, und dann wieder ab Mon-

tag, 4. Januar 2021, 8:00 Uhr für Fragen zur Verfügung. 

 

 

 

 

Musikverein Zimmern u. d. B. 

 

Wir wünschen der gesamten Einwohnerschaft, 

Freunden und Gönnern des Vereins Gesund-

heit, Glück und Zufriedenheit fürs neue Jahr 

2021.  
 

Aufgrund der noch bestehenden Einschrän-

kungen, bezüglich COVID-19, wird die 44. or-

dentliche Generalversammlung des Musikver-

eins am 22.01.2021 nicht stattfinden. Sobald 

die Umstände es wieder erlauben, wird zeitnah 
ein Ersatztermin bekannt gegeben.  

 

Bleiben Sie gesund. 

 

Musikverein Zimmern 

- Vorstandschaft -  

 

 

 

 

 

 
Pfarramt Schömberg,    Tel. 2509, Fax: 6156 

E-mail     pfarramt.schoemberg@drs.de 

Internet: www.stadtkirche-schoemberg.de 

Öffnungszeiten 

Montag u. Dienstag               08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Mittwoch                              14:15 Uhr – 17:00 Uhr 

Donnerstag u. Freitag            08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

http://jakobus-kirche-zimmern.de 

Gottesdienstordnung 

Samstag, 16.01.21 2.Sonntag im Jahreskreis 

18:00 Uhr Vorabendmesse 

Samstag, 23.01.21 3.Sonntag im Jahreskreis 

18:00 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag, 30.01.21 Lichtmess 

10:30 Uhr Hl. Messe  

Sonntag, 07.02.21 5.Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Hl. Messe 
 

 
 

 

 

 

 
Im Trauerfall 

wenden sie sich bitte an Pfarrer Dr. Holdt Tel. 07427 / 

2509 

Seelsorgerliche Beratung jederzeit nach Vereinbarung 

Tel. 07427 / 2509 

Samstag,16.01.21  Vorabend zum 2. Sonntag im 

Jahreskreis 

18:00 Uhr Vorabendmesse in Zimmern und  

Dotternhausen 

Sonntag,17.01.21 2. Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Hl. Messe in Schörzingen, Hausen und  

Ratshausen 

10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg, Dormettingen  

und Weilen 

10:30 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen  

(Diakon) 

 

Vorabendmessen 

Während der nächtlichen Ausgangssperre finden die Vor-

abendmessen um 18:00 Uhr statt. 

 

Palmbühlkirche Schömberg 

Tel. 2502            Fax. 922323 

Unter www.stadtkirche-schoemberg.de  

„Palmbühl“ finden Sie weitere Informationen.  

 

 

 
 

 

Evang. Gemeindebüro Täbingen, Im Oberland 9,  

72348 Rosenfeld-Täbingen, Tel. (07427) 3294,  

Telefon  (07427) 3294     Fax   (07427) 914913 

Gemeindebüro Mo.  9.30 – 12.00 Uhr 

Do 14.00 – 16.30 Uhr 

E-Mail: bettina.huonker@elkw.de 

Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 

Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, Erzingen  

Telefon  07433/ 4210 

E-Mail  stefan.kroeger@elkw.de 

1. Vorsitzender  Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 

Telefon (07427) 8672  

E-Mail axel.maerklin@t-online.de 
 

Gottesdienste 

Sonntag, 17. Januar 2021 2. Sonntag nach Epiphanias 

8.50 Uhr  Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger 

  Opfer: Eigene Gemeinde 

10.00 Uhr SUZ Gottesdienst in Endingen 

10.15 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit  

Pfarrer Stefan Kröger 

Sonntag, 24. Januar 2021 3. Sonntag nach Epiphanias 

 Kein GD in Täbingen 

10.00 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit Pfarrer Stefan Krö-

ger und den Konfirmanden 

 

 
Katholische 

Kirchengemeinde 

St. Jakobus Zim-

mern u.d.B. 

 

Kirchen 

Evangelische 

Kirchengemeinde 

Täbingen 

Dautmergen 

Zimmern u.d.Burg 

Vereinsnachrichten 

mailto:pfarramt.schoemberg@drs.de
http://jakobus-kirche-zimmern.de/Startseite
http://www.stadtkirche-schoemberg.de/
mailto:bettina.huonker@elkw.de
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Hinweise:  

Kirche - Heizung - Corona 

Da unsere Kirche über eine Umluftheizung verfügt, kön-

nen wir leider nicht während des Gottesdienstes heizen. 

Die Heizung muss vor Gottesdienstbeginn ausgeschaltet 

werden. Wir möchten unsere GD-Besucher bitten, daran zu 

denken und sich wärmer als gewohnt anzuziehen.  

 

 
Herzlichen Dank für alle gespendeten Lebensmittelpa-

kete, die wir im Dezember nach Ungarn und Rumänien 

fahren konnten. Es sind 225 Lebensmittelpakte zusam-

mengekommen und es hat noch zusätzlich eine Aktion der 

Ivo-Frueth-Schule in Oberndorf gegeben, um ein Waisen-

heim mit Lebensmitteln zu unterstützen - dies waren noch-

mals etwa 50 Pakete.  

Die Freude der Empfänger war riesengroß und ist in dieser 

schwierigen Zeit notwendiger denn je. Vielen Dank an alle, 

die uns mit Gaben und Spenden auch während des vergan-

genen Jahres unterstützt haben.  

Insgesamt konnten wir so 2020 bei 15 Hilfstransporten 

mit 30 Fahrzeugen 92 Tonnen an Hilfsgütern und 

Schulmaterialien an unsere Stationen verteilen.  

Orfanis – Hoffnung und Zukunft für Waisen e.V. 

 

Gottesdienste 

Zurzeit senden wir unsere Gottesdienste jeden Sonntag um 

10 Uhr über einen Link auf unserer Homepage www.kir-

che-erzingen-schömberg.de  bzw. unserem YouTube-Ka-

nal („Evangelische Kirchengemeinde Erzingen Schöm-

berg“ eingeben).  

- Feiern Sie daheim mit uns den Gottesdienst jeden 

Sonntag um 10 Uhr! 

 

Unser Gottesdiensttelefon der Gesamtkirchenge-

meinde Steinach-Schlichemtal 

Sie haben kein Internet?  - Kein Problem, hören Sie sich 

unsere Onlinegottesdienste über das Telefon an. Unter der 

Telefonnummer 07433 / 210 16 17 können Sie jeweils den 

letzten Gottesdienst aus Endingen oder Erzingen-Schöm-

berg bzw. Täbingen hören. Ein kurzer Hinweis führt zum 

einen oder anderen Gottesdienst und erläutert die weiteren 

Möglichkeiten (# Vorspulen / * Zurückspulen / 0 Pause). 

 

Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 

„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft 

„2 Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 

29 23 33. 

 

Ausdrucke der aktuellen Predigt finden Sie in unserer 

Täbinger Karsthans-Kirche, vorne auf dem Tisch neben 

dem Altar. Gerne werfen wir ihnen die Predigt auch in den 

Briefkasten.  

Einfach melden bei Axel Märklin Tel: 07427/8672 Mail: 

axel.maerklin@t-online.de 

 

Tägliches Gebet um 19.30 Uhr  

Weiterhin gilt: Täglich läuten die Glocken um 19.30 Uhr 

und laden ein zum Gebet. 

 

Bei Spenden an die Kirchengemeinde bitte den Ort und den 

Zweck angeben.  

Spendenkonto:  Gesamtkirchengemeinde Steinach-

Schlichemtal  

IBAN: DE 21 6416 3225 0429 0890 07, BIC: GENODES 

1VHZ 

 

 

 

 

 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V. 

Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Meß-

stetten. Am Samstag, 16.01.2021 von 08.30 Uhr bis 16.30 

Uhr in der Viehstr., 72469 Meßstetten. 

Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang an zwei 

Abenden in Balingen. Am Dienstag, 19.01.2021 und 

Donnerstag, 21.01.2021 jeweils von 18.00 Uhr bis 21.45 

Uhr im DRK-Forum Balingen, Henry-Dunant-Str. 1-5. 

Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Balin-

gen. Am Samstag, 23.01.2021 von 08.30 Uhr bis 16.30 

Uhr im DRK-Forum Balingen, Henry-Dunant-Str. 1-5. 

Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Hechin-

gen. Am Samstag, 30.01.2021 von 08.30 Uhr bis 16.30 

Uhr im DRK-Forum Hechingen, Fred-West-Str. 29. 

Kursanmeldungen unter Tel. 07433/909999 oder 

www.drk-zollernalb.de. 

DRK-Gymnastik fällt bis auf weiteres aus. Aufgrund der 

aktuellen Situation der Covid-19 – Pandemie und der wei-

ter steigenden Infektionszahlen hat sich der DRK-Kreis-

verband Zollernalb e.V. entschlossen alle DRK-Gymnas-

tik-Gruppen bis auf weiteres abzusagen. Wir bitten für 

diese präventive Maßnahme betr. der Risikogruppen um 

Verständnis. Gerne können Sie mit Ihrem Anliegen mit uns 

telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Tel.: 

07433-9099-843 oder elvira.bruenle@drk-zollernalb.de. 

Der DRK-Kleiderladen ist aufgrund der neuen Corona-

Bestimmungen vom 16.12.2020 bis 10.01.2021 geschlos-

sen. Wir sind voraussichtlich ab 11.01.2021 gerne wieder 

für Sie da. 

Sicherheit zu Hause: der DRK-Hausnotruf. Der Haus-

notruf hat sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei Not-

fällen bewährt und ist seit 2005 zertifiziert durch den TÜV 

Süd. Besonders für alleinstehende ältere Menschen bietet 

der Notruf Sicherheit. Er kann Angehörige entlasten und 

dazu beitragen, dass ältere Menschen länger in ihren eige-

nen vier Wänden leben können. Weitere Informationen er-

halten Sie unter Tel. 07433 / 90 99 55 oder per E-Mail: 

hausnotruf@drk-zollernalb.de. 

 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau 

Neuer Alterskassenbeitrag 2021 

Ab 1. Januar 2021 wird der Beitrag zur Landwirt-

schaftlichen Alterskasse monatlich 258 Euro (West) be-

ziehungsweise 245 Euro (Ost) betragen. 

Ab Jahresbeginn reduziert sich der Monatsbeitrag dem-

nach um drei Euro in den alten Bundesländern, in den 

neuen Bundesländern erhöht er sich um einen Euro. Er ist 

für Landwirte und deren Ehegatten gleich hoch und wird 

jährlich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

festgesetzt. 

sonstiges 

http://www.kirche-erzingen-schömberg.de/
http://www.kirche-erzingen-schömberg.de/
mailto:axel.maerklin@t-online.de
http://www.drk-zollernalb.de/
mailto:elvira.bruenle@drk-zollernalb.de
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Der vom Unternehmer zu zahlende Beitrag für einen mit-

arbeitenden Familienangehörigen beträgt weiterhin die 

Hälfte des Unternehmerbeitrages und somit ab 1. Januar 

monatlich 129 Euro (West) sowie 122,50 Euro (Ost). 

Die Beitragszuschusshöhen werden entsprechend ange-

passt und bis zu 155 Euro (West) sowie 147 Euro (Ost) be-

tragen. Alle Zuschusshöhen stehen im Internet unter 

www.svlfg.de/beitragszuschuss. 

Über bevorstehende gesetzliche Änderungen ab 1. April 

2021, welche die Einkommensgrenzen für einen Zuschuss-

anspruch betreffen, wird die SVLFG zu gegebener Zeit ge-

sondert berichten. 

 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau 

Vorzeitige Altersrenten bleiben ungekürzt 

                                                                                 

Die Landwirtschaftliche Alterskasse (LAK) wird vor-

zeitige Altersrenten aus der Alterssicherung der Land-

wirte (AdL) weiterhin nicht kürzen. 

Auf vorzeitige Altersrenten wird ein eventueller Hinzuver-

dienst auch im Jahr 2021 nicht angerechnet. Diese Rege-

lung, die zunächst bis Ende 2020 gelten sollte, wurde nun 

vom Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 

Grund hierfür ist die aktuelle Entwicklung der Corona-

Pandemie. Bezieher von vorzeitigen Altersrenten sollen 

durch eine Beschäftigung weiterhin keine Einkommens-

einbußen haben. Die LAK wird daher auch im Jahr 2021 

vorzeitige Altersrenten nicht kürzen müssen und ihre Ab-

fragen zu einem eventuellen Hinzuverdienst einstellen. 

Auch für Altersrenten aus der allgemeinen gesetzlichen 

Rentenversicherung wurden die Lockerungen der Hinzu-

verdienstgrenzen verlängert. 

 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau 

SVLFG gewährt Präventionszuschüsse ab 1. Februar 

2021 

Auch im Jahr 2021 fördert die Sozialversicherung für 

Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als 

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) wie-

der bestimmte Investitionen ihrer Mitglieder in Sicher-

heit und Gesundheit. Die Gesamtfördersumme erhöht 

sie zudem auf 800.000 Euro. 

Mit den Präventionszuschüssen möchte die SVLFG wei-

terhin einen Anreiz schaffen, in ausgewählte Produkte zu 

investieren, die vor Arbeits- und Gesundheitsgefahren 

schützen. Die Aktion startet am 1. Februar 2021 und endet, 

wenn die Gesamtfördersumme aufgebraucht ist. Die 

Vergabe erfolgt nach der Reihenfolge der Antragsein-

gänge. Einen Antrag können alle stellen, die mit ihrem Un-

ternehmen in der LBG versichert sind. Jährlich ist eine För-

derung pro Unternehmen möglich (nur für Neukäufe). 

Die geförderten Produkte, Anforderungen und maximalen 

Förderhöhen stehen im Internet unter: www.svlfg.de/ar-

beitssicherheit-verbessern 

Das Antragsformular und die dazugehörigen Anlagen stellt 

die SVLFG ab dem 1. Februar 2021 ebenfalls auf der ge-

nannten Internetseite zur Verfügung. Die Unterlagen kön-

nen per Fax an 0561 785-219127 oder per Mail an praeven-

tionszuschuesse@svlfg.de geschickt werden. 

Das muss beachtet werden: 

1. Den komplett ausgefüllten Antrag einreichen. Es können 

nur Anträge berücksichtigt werden, die ab dem 1. Februar 

2021 gestellt werden! 

2. Die Förderzusage abwarten. 

3. Das Produkt nach der Förderzusage kaufen und die 

Rechnung einreichen. Es können nur Neukäufe gefördert 

werden, die ab dem Februar 2021 angeschafft werden. 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau 

Arbeitswertnachweis 2020 

Daten an LBG bis 11. Februar melden 

Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) 

bittet alle Unternehmer, deren Beitrag nach dem Ar-

beitswert berechnet wird, ihren Arbeitswertnachweis 

bis zum 11. Februar 2021 an sie zu übermitteln. Dies ist 

auch online möglich. 

Mit dem Formular, das die LBG bereits an alle betroffenen 

Unternehmer verschickt hat, sind folgende für die Bei-

tragsberechnung erforderlichen Daten aus dem Jahr 2020 

zu melden: 

• Anzahl der vom Unternehmer, Mitunternehmer, Ge-

sellschafter, Ehegatten (bzw. eingetragenen Lebens-

partner) geleisteten Arbeitstage, 

• Anzahl der von Beschäftigten und Aushilfen geleis-

teten Arbeitsstunden und dem von ihnen erzielten 

Bruttoarbeitsentgelt, 

• Anzahl der Arbeitstage von unentgeltlich mitarbei-

tenden Familienangehörigen,  

• Anzahl der Arbeitsstunden von Praktikanten und „1-

Euro-Jobbern“ mit dem errechneten Mindestentgelt, 

• Anzahl der ehrenamtlich Tätigen. 

Übers Extranet schnell, sicher und portofrei 

Gartenbau-Unternehmen können ihre Daten auch im Inter-

net über das Extranet der SVLFG melden. Berechtigte fin-

den ihre Zugangsdaten auf dem zugesandten Formular. 

Wer sich bereits einen Zugang in den Vorjahren eingerich-

tet hat, kann diesen weiterhin nutzen.  

Auf der Internetseite www.svlfg.de findet man in der Fuß-

zeile die Rubrik „Extranet“. Nach dem Anklicken erscheint 

die Anmeldemaske „Extranet Login“. Dort stehen auch 

alle weiteren Erläuterungen zur Meldung. 

Sollte der Arbeitswertnachweis nicht bis zum 11. Februar 

2021 eingegangen sein, wird die LBG den Beitrag schät-

zen. 

 

Gebäude: CO2-Bepreisung gilt seit 1. Januar 2021  

Welche Mehrkosten kommen auf Hauseigentümer zu?  

Zukunft Altbau: Erneuerbare Energien und Dämmungen 

werden attraktiver 

Am 1. Januar 2021 ist im Gebäudesektor die Bepreisung 

von Kohlendioxid (CO2) gestartet. Für einen Liter Heizöl 

zahlen Hauseigentümerinnen und Eigentümer in diesem 

Jahr 7,9 Cent mehr. Dabei wird es nicht bleiben: In den 

nächsten Jahren werden die CO2-Kosten von Erdgas und 

Heizöl weiter steigen, um im Klimaschutz voranzukom-

men. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-

Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft 

Altbau hin. Eine Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus 

mit Ölheizung und einem jährlichen Verbrauch von 3.000 

Liter Heizöl zeigt: Je nach Entwicklung der CO2-Beprei-

sung betragen die Zusatzkosten in den nächsten 20 Jahren 

zwischen 15.000 und 25.000 Euro. So lange ist eine Hei-

zung mindestens in Betrieb. Die neue Bepreisung trifft die 

Eigentümer unsanierter Gebäude mit fossilen Heizungen 

und schlechtem energetischen Zustand am Stärksten. Ge-

dämmte Häuser, die erneuerbare Energien nutzen, verursa-

chen dagegen keine CO2-Zusatzkosten und werden daher 

deutlich attraktiver. 

http://www.svlfg.de/beitragszuschuss
http://www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern
http://www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern
mailto:praeventionszuschuesse@svlfg.de
mailto:praeventionszuschuesse@svlfg.de
http://www.svlfg.de/
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Neutrale Informationen zu Fragen rund um die energeti-

sche Sanierung gibt es auch kostenfrei am Beratungstele-

fon von Zukunft Altbau unter 08000 12 33 33 (Montag bis 

Freitag von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an beratungs-

telefon@zukunftaltbau.de. 

Die Bepreisung ist mit einem festen System gestartet. Seit 

1. Januar sind 25 Euro pro Tonne CO2 für Kraft- und 

Brennstoffe im Verkehrs- und des Gebäudebereich fällig. 

Das entspricht in diesem Jahr einem Aufschlag von 79 

Euro pro 1.000 Liter Heizöl. Der CO2-Preis steigt 2022 auf 

30 Euro pro Tonne CO2, 2023 auf 35 Euro, 2024 auf 45 

Euro und 2025 auf 55 Euro. Danach sollen weitere Erhö-

hungen folgen; wie hoch sie ausfallen werden, ist aber noch 

unklar.  

Szenarien veranschaulichen die mögliche Bandbreite 

der Zusatzkosten 

Hauseigentümer, die in einem 150-Quadratmeter-Haus mit 

einem schlechten Energiestandard und rund 3.000 Liter 

Heizölverbrauch pro Jahr leben, müssen für den Zeitraum 

von 2021 bis 2025 Zusatzkosten von insgesamt rund 1.800 

Euro einkalkulieren.  

Welche Kosten ab 2026 hinzukommen können, zeigen bei-

spielhafte Szenarien: Steigt der CO2-Preis pro Tonne bis 

2030 auf 100 Euro und verläuft danach konstant, belaufen 

sich die Mehrkosten in 20 Jahren auf bereits gut 15.000 

Euro. Steigt er dagegen auf den vom Umweltbundesamt 

empfohlenen Wert von 195 Euro, summieren sich die Zu-

satzkosten sogar auf gut 25.000 Euro. Selbst wenn man von 

keiner weiteren Erhöhung ab 2025 ausgeht, kommen in 20 

Jahren rund 6.500 Euro Mehrkosten hinzu. Dass es nach 

2025 bei den 55 Euro pro Tonne CO2 bleibt, halten Exper-

ten jedoch für sehr unwahrscheinlich. 

Zum Vergleich: Bei den erneuerbaren Energieträgern fal-

len nach aktuellen Vorgaben keine Zusatzkosten an. Die 

CO2-Emissionen von Strom werden im Rahmen des euro-

päischen Emissionshandels bereits seit 2005 in den Strom-

preis mit eingerechnet.  

CO2-Bepreisung: Ein Sanierungsgrund mehr  

Heizungen auf Basis fossiler Energien werden künftig 

durch die CO2-Kosten im Betrieb deutlich teuer, vor allem 

in schlecht gedämmten Gebäuden. „Die neue CO2-Beprei-

sung ist ein Grund mehr für eine energetische Sanierung“, 

sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau.  

Wer saniert, erhält seit diesem Jahr – dank der Bundesför-

derung für effiziente Gebäude (BEG) – außerdem deutlich 

mehr Fördergeld. Zudem ist die Antragstellung mit dem 

BEG einfacher als früher. Hauseigentümerinnen und Haus-

eigentümer sollten diese Chance jetzt wahrnehmen, rät 

Hettler. 

Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von 

Wohnhäusern gibt es auch auf www.zukunftaltbau.de oder 

www.facebook.com/ZukunftAltbau. 
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